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die Teile der Aussage in Abhängigkeit von ihrer Bedeu
tung für die Feststellung der Wahrheit auszuvvählen, die 
besonders detailliert dargestellt werden müssen;

Erscheinungen aus dem Verlauf der Vernehmung zu erken
nen, die für die Prüfung der Beschuldigtenaussage be
deutsame Informationen enthalten können;

den Inhalt und Verlauf der Beschuldigtenvernehmung ent
sprechend den Erfordernissen der Beweisführung allgemein
verständlich und im notwendigen Umfang mit der erforder
lichen Konkretheit und Detailliertheit darzustellen.

Diese Erkenntnistätigkeit des Untersuchungsführers ist ein 
notwendiger und unvermeidlicher Vorgang, wenn ein arbeits
fähiges Dokument für die weitere Führung des Ermittlungsver
fahrens entstehen soll.

Den Anforderungen an die Protokollierung der Besouuldigtenver- 
nehmung gerecht zu werden und die vom Beschuldigten in der Ver
nehmung gemachten Aussagen objektiv zu dokumentieren, bereitet 
oft erhebliche Schwierigkeiten.

Zur Erhöhung der Qualität der Dokumentierung ist es erforder
lich, sich vor der Beschuldigtenvernehmung Klarheit über das 
Ziel und die wesentlichen Schwerpunkte der Vernehmung zu schaf
fen. Eine gewissenhafte Vernehmungsvorbereitung in Form der Ve-- 
nehnunqsplanunq ermöglicht die weitere Qualifizierung und Ef
fektivierung der Dokumentierung der Beschuldigtenvernehmung.

In dem Maße, wie die Fragestellung der Vernehmung, die vorge
sehenen Vorhalte des Untersuchungsführers geplant und das Aus- 
sageverhalten des Beschuldigten vorausbestimmt werden kann und 
wie sich der Untersuchungsführer an das geplante Vorgehen hält, 
kann der Vernehmungsplan auch die Grundlage für das anzuferti
gende Vernehmungsprotokoll sein, insbesondere für die Darstel
lung des Ablaufs der Vernehmung.


